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BÜRGERMEISTERBRIEF

Wir in Vorderstoder arbeiten auch 
jetzt für die Zukunft. Wir unter-
stützen die die regionale Firma 
Pyhrn-Priel TV von Josef Edtbauer 
aus Spital am Pyhrn beim Ausbau 
des Glasfasernetzes in Vordersto-
der. Hochgeschwindigkeitsinternet 
über Glasfaser mit großen Band-
breiten ist eine enorme Chance für 
uns um gegen die Urbanisierung 
und die Entvölkerung des ländli-
chen Raumes anzukämpfen. 

Am Freitag dem 17. April werden 
wir ab 9.30 Uhr die Steinerko-
gelsiedlung bis zu den Herzog-
gründen abgehen um die Trasse 
festzulegen, danach sollen bald 
die Grabungsarbeiten beginnen. 
Gerne können wir uns mit der nö-
tigen Distanz über den Gartenzaun 
mit den Bewohnern über dieses 
Projekt unterhalten. Für die Rea-
lisierung des superschnellen Inter-
nets benötigen wir ca. 50 % der 
Haushalte zum Mitmachen. Gerne 
können wir auch telefonisch über 
den genauen Ablauf reden, meine 
Nummer ist 0676 67 14 14 3.

Bleibt gesund! Bleibt stark!

Liebe Vorderstoderinnen, lie-
be Vorderstoderer,

die Kurve der Neuinfizierten flacht 
sich ab, erstmals waren an einem 
Tag die Gesundeten in der Über-
zahl gegenüber den Erkrankten. 
Die harten Maßnahmen der Regie-
rung gegen die Pandemie zeigen 
offensichtlich die erwünschte Wir-
kung. Es scheint zu gelingen das 
österreichische Gesundheitssys-
tem mit voller Leistung aufrecht 
erhalten zu können. Vielen Dank 
an Euch alle, die ihr euch so ge-
duldig an die fordernden aber not-
wendigen Einschränkungen haltet.

Jetzt geht es darum das ganze 
Wirtschafts-, Verwaltungs- und 
Bildungssystem wieder so hoch-
zufahren, dass die Coronakrise 
nicht in einer zweiten Welle ver-
stärkt zurück kommt und der an-
gerichtete Schaden so gering wie 
irgend möglich bleibt. Dennoch 
werden viele österreichische Be-
triebe diesen radikalen Einschnitt 
nicht überleben und dadurch sind 
auch viele Arbeitsplätze für immer 
verloren. 

Es liegt jetzt an uns auch aus die-
sem tiefen Tal positive Erkennt-
nisse mitzunehmen: schauen wir 
auf unsere Nahversorger, schauen 
wir auf unsere Betriebe, kaufen 
wir  unsere regionalen Angebote, 
schauen wir auf unsere regionalen 
Arbeitsplätze, denken und han-
deln wir so regional wie irgend 
möglich. Amazon und Billigpro-
dukte aus Fernost saugen die Wert-
schöpfung ab und diese Firmen 
helfen uns in Vorderstoder nicht 
weiter – schon gar nicht in schwie-
rigen Zeiten.

Denken wir an den Bergladen, die 
Lokale im Dorf, die örtlichen und 
regionalen Firmen, das sind dieje-
nigen die für unsere Leute Arbeits-
plätze schaffen, die Wertschöpfung 
in der Region halten und die ihren 
Beitrag mit ihren Steuern und auch 
vielen freiwilligen Leistungen zum 
Beispiel für die regionalen Vereine 
leisten. Denken wir bitte nicht nur 
ein paar Tage daran – wir sind un-
seres Glückes Schmied – denken 
wir um: Billig kann uns teuer 
zu stehen kommen!

Euer Bürgermeister 
Gerhard Lindbichler



INFORMATION COVID-19

Der Ausbau wird heuer mit dem 
Bereich Steinerkogelsiedlung bis 
zu den Herzoggründen gestartet. 

GLASFASER IN VORDERSTODER

Alle Interessierten Objekteigentü-
mer im Bereich Steinerkogelsied-
lung bis zu den Herzoggründen,  
bitten wir am Freitag, 17. April 
2020 bei ihren Objekten anwe-
send zu sein. 

Herr Edtbauer sowie die Gemein-
de Vorderstoder informieren gerne  
über dieses Projekt bzw. beanwor-
ten ihre Fragen dazu.  

Wir informieren über den Garten-
zaun. Selbstverständlich werden 
dabei alle Vorgaben bzw. der Min-
destabstand gem. COVID 19 ein-
gehalten. 

Sollten interessierte Bürger/innen 
dabei sein, denen eine telefonische 
Information lieber ist, können sie 
gerne den Bürgermeister (0676 67 
14 14 3 oder Herrn Edtbauer (Kon-
taktdaten unten) kontaktieren. 

Alle Objekteigentümer die nicht 
anwesend sein können aber Inter-
esse am Glasfaseranschluss haben, 
bitten wir ebenfalls um telefoni-
sche Kontaktaufnahme mit Herrn 
Edtbauer. 

Kontakt: 
Josef Edtbauer, Tel.: 07563 21 800

Information gültig für die Ortsbereiche Steinerkogelsiedlung bis zu den Herzoggründen: 

Am 

Freitag, 17. April 2020
ab 09:30 Uhr

wird die Gemeinde Vordersto-
der zusammen mit Herr Josef 
Edtbauer von der Firma Pyhrn-
Priel TV eine Begehung betref-
fend des Starts der Grabungsar-
beiten für den Glasfaserausbau 
in Vorderstoder durchführen.

Hilfsdienst 
der Gemeinde Vorderstoder 

Liebe Bürgerinnen und Bürger! 

Der im März ins Leben gerufene Hilfsdienst 
der Gemeinde Vorderstoder kann immer noch 
in Anspruch genommen werden. 

Gehören Sie zur Risikogruppe? 
Dann übernehmen wir gerne ihren Einkauf 
von Lebensmittel, Medikamenten etc. 

Habt keine Scheu und ruft uns an: 
Gemeindeamt Vorderstoder
Tel.: 07564 82 55

Pizza-Lieferservice Dorfstüberl

Außerdem bietet das Dorfstüberl Vorders-
toder einen Pizza-Lieferservice an. Hans & 
Gertraud würden sich sehr über ihre Bestel-
lung freuen. 

Kontakt Dorfstüberl Vorderstoder:
Tel.: 0660 586 77 70



KANALVERSCHMUTZUNG

     Abfuhrtermine 
     Gelber Sack 2020

      Donnerstag, 09.04.2020
      Freitag,        22.05.2020
      Donnerstag. 02.07.2020
      Donnerstag, 13.08.2020
      Donnerstag, 24.09.2020
      Donnerstag, 05.11.2020
      Donnerstag, 17.12.2020

AKTUELLES AUS DER GEMEINDE

All diese Produkte gehören 
nicht in den Kanal sondern in 
die Mülltonne!!!

... denn sie können bereits in der 
hauseigenen Installation und in 
unserer Kanalisation zu Verstop-
fungen führen. Es können auch 
Teile der Abwasserreinigungsanla-
ge dadurch beschädigt werden.

Aufgrund aktueller Vorkommnisse 
bei den Pumpwerken Schnei-
derbrücke und Vorderramse-
ben weisen wir im Besonderen 
darauf hin, keine Hygieneartikel 
(Slipeinlagen, Tampons) sowie 
Wegwerfwindeln über das Kanal-
netz zu entsorgen.

Die genannten Artikel führen bei 
Abwasserpump- und Hebeanlagen 
zu Verstopfungen und massiven-

Wohnungsanzeigen Vorderstoder 

Wohnung 1: 
Lage:  Ortskern (Wohnbau gegenüber Raiffeisenbank)
Adresse: Vorderstoder 199, 4574 Vorderstoder
Nutzfläche: ca. 80 m²
Kostenmiete: € 546,10 (§14 WGG) zuzüglich Strom- und Heizkosten
Kaution: € 2.535,28
Vergabe: ab 01.07.2020

Wohnung 2
Lage:  Ortskern (Wohnbau gegenüber Raiffeisenbank)
Adresse: Vorderstoder 199, 4574 Vorderstoder
Nutzfläche: ca. 64 m²
Kostenmiete: € 413,65 (§ 14 WGG) zuzüglich Strom- und Heizkosten
Kaution: € 2.019,13
Vergabe: ab 01.07.2020

Interessenten können sich jederzeit am Gemeindeamt Vorderstoder 
unter der Tel.Nr. 07564 82 55 melden. 

Betriebsstörungen und im Wei-
teren zu erhöhten Kosten der Ab-
wasserreinigung. 

Diese unnötigen Mehrkosten 
führen zu einer massiven Er-
höhung der laufenden Kanal-
benützungsgebühren. 

Was gehört NICHT in unser 
Abwasser?

* Öle und Fette
* Zigarettenstummel
* Wattestäbchen
* Putztücher und sämtliche 
  Textilien
* Strümpfe (Strumpfhosen)
* Wegwerfwindeln
* Artikel der Monatshygiene
* Wegwerfrasierer und 
   Rasierklingen
* Verpackungsmaterial
* Bierkapseln
* Katzenstreu
* Grobe Speisereste
* usw. ...



BERGLADEN PRO VORDERSTODER

Sozialhilfeverband
Kirchdorf

DEIN Job mit Sicherheit und Weiterbildungsmöglichkeiten        Zivildienststelle   
Lehrstelle        Ausbildungs- und Praktikumsplatz        Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten

Teambuilding – Gemeinsam mehr erreichen

Bezirksalten- und Pflegeheime        Betreubares Wohnen        Sozialberatungsstellen
Essen auf Rädern        Mobile Dienste       Offener Mittagstisch

Sozial engagiert für Jung und Alt!

Diplomierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
BAPH Kirchdorf, Kremsmünster, Micheldorf, Windischgarsten; 

Voll-/Teilzeit; GD 16; Dienstbeginn: ab sofort

Pflegefachassistenten/-assistentinnen
BAPH Kirchdorf, Kremsmünster, Micheldorf, Windischgarsten; 

Voll-/Teilzeit; GD 18 + 100% auf GD 17; Dienstbeginn: ab sofort

Fachsozialbetreuer/innen "Altenarbeit"
BAPH Kirchdorf, Kremsmünster, Micheldorf, Windischgarsten; 
Voll-/Teilzeit; GD 18 + 50% auf GD 17; Dienstbeginn: ab sofort

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.shvki.at oder erhalten Sie telefonisch
unter 07582 / 685 - 65312.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Mail an shv.bh-ki.post@ooe.gv.at oder per Post an 
Sozialhilfeverband Kirchdorf, Garnisonstraße 3, 4560 Kirchdorf an der Krems.

Pflegeassistenten/-assistentinnen
mit Bereitschaft zur Aufschulung zum FSB "A"

BAPH Kirchdorf, Kremsmünster, Micheldorf, Windischgarsten; 
Voll-/Teilzeit; GD 20 ; Dienstbeginn: ab sofort

Heimhelfer/innen
BAPH Kirchdorf; 

Voll-/Teilzeit; GD 21; Dienstbeginn: ab sofort

Hilfskräfte in der Pflege
BAPH Kremsmünster, Windischgarsten; 

Voll-/Teilzeit; GD 24; Dienstbeginn: ab sofort

Wir verstärken unser Team

Kontakt:
Renate Klinser, Tel. Nr. 07564 200 65
E-mail: pro.vorderstoder@pfeiffer.at
    
Öffnungszeiten:
Montag, Donnerstag und Freitag:     Dienstag, Mittwoch, Samstag:   
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von     08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr      Nachmittag geschlossen  

Wir danken für Ihren Einkauf im Bergladen Vorderstoder, Sie sichern 
damit unsere Nahversorgung sowie Arbeitsplätze in der Gemeinde 
Vorderstoder.

Besuchen Sie unsere Hompage unter www.nahundfrisch.at
 -    rechts oben:    klick auf „Standortsuche“
 -    im Feld „In Umgebung suchen“: Vorderstoder, Österreich
 -    im Feld „Kaufmann suchen“: Vorderstoder
 -    Bergladen: Standort besuchen  

WIR SUCHEN DICH! 

Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir eine/n 
Mitarbeiter/in für ca. 20 Wo-
chenstunden ab März 2020. 

Haben wir dein Interesse ge-
weckt?

Dann bewirb dich im Berg-
laden Vorderstoder!

SOZIALHILFEVERBAND KIRCHDORF



EINGESCHRÄNKTER BETRIEB IN DEN ALTSTOFFSAMMELZENTREN

Öffnungszeiten 
Altstoffsammelzentren
(eingeschränkter Betrieb)

Hinterstoder 
Montag 08 - 12 Uhr
Dienstag 13 - 18 Uhr
Samstag 08 - 12 Uhr

Windischgarsten
Montag 08 – 12 Uhr und   
  13 – 18 Uhr

 Freitag 08 – 12 Uhr und  
  13 – 18 Uhr

•   

•  

•   
•   
•   

• 
• 
• 
•  
• !

Die Altstoffsammelzentren im Bezirk Kirchdorf haben seit Freitag, 03. April 2020 im einge-
schränkten Betrieb (OÖ-weit einheitlich) zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder geöffnet.  
Aufgrund der „Maßnahmen gegen Ausbreitung des Coronavirus“ der Bundesregierung werden Sicherheits-
vorkehrungen im Sinne der Kunden und Mitarbeiter im ASZ getroffen:

• Abgabe von Abfällen, im notwendigem Ausmaß und wenn nicht aufschiebbar!
• Keine Annahme von Großanlieferungen, Abfällen von Hausentrümpelungen, etc.
• keine Anlieferungen von Fahrzeugen mit Anhänger!
• Einlass reglementiert: max. 5 Fahrzeuge und max. 5 Personen in Anlieferhalle 
   (jeweils je nach Platzverhältnissen im ASZ)
• Sicherheitsabstand ist einzuhalten
• im ASZ ist Aufenthaltszeit gering zu halten
• Abfälle zu Hause vorsortieren
• Den Anweisungen des ASZ-Personals ist unbedingt Folge zu leisten!

Bleiben Sie informiert bei allfälligen Änderungen: 
Besuchen Sie die Website vom BAV Kirchdorf www.umweltprofis.at/kirchdorf/aktuelles bzw. erhalten Sie 
Push-Nachrichten über die Abfall OÖ App, (Gemeindestandort auswählen für gezielte Informationen bei 
Änderungen der Regelöffnungszeiten in den ASZ sowie zu den Abfuhrterminen)!



VERHALTENSREGELN IN DEN ALTSTOFFSAMMELZENTREN

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Um die Offenhaltung der Altstoffsammelzentren für den weiteren 
Verlauf der Maßnahmen gegen die Verbreitung von COVID-19 
sicherstellen zu können, müssen folgende Regeln beachtet werden: 
 

 

Abgabe von Abfällen derzeit im ASZ bitte nur wenn 
unbedingt notwendig und nicht aufschiebbar.   
(z.B. wegen unmittelbar bevorstehender 
Wohnungsräumung,  ….) 
 

 

• Wenn notwendig, wird die Einfahrt in das ASZ 
Gelände durch das Personal geregelt 
(Blockabfertigung) 

 

• Das Parken ist nur an den dafür vorgesehenen 
Plätzen erlaubt! Die Fahrtwege sind freizuhalten! 

 

• Mindestabstand 2 Meter zu allen Mitmenschen 
 

• Den Anweisungen des Personals ist unbedingt 
Folge zu leisten! 

 

• Zuwiderhandlung führt zum Verweis aus dem ASZ! 
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VERORDNUNG 
 
 
der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf zum Schutz vor Waldbränden 
(Waldbrandschutz-Verordnung) 
 
Auf Grund des § 41 Abs. 1 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440/1975 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 102/2015, wird verordnet: 
 
 
§ 1 
Schutzmaßnahmen 
1. In den Waldgebieten aller Gemeinden des Bezirkes Kirchdorf an der Krems sowie in deren 

Gefährdungsbereichen ist jedes Anzünden von Feuer und das Rauchen verboten. 

2. Ein Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die 
Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder eines Feuers durch Funkenflug in 
den benachbarten Wald begünstigen.  
 

§ 2 
Bekanntmachung dieses Verbots 
Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer dürfen dieses Verbot in geeigneter Weise ersichtlich 
machen (§ 41 Abs. 3 Forstgesetz 1975). 
 
 
§ 3 
Strafbestimmung 
Übertretungen des § 1 werden nach § 174 Abs. 1 lit. a Z 17 Forstgesetz 1975 mit Geldstrafe bis zu 
7.270,00 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen bestraft. Bei Vorliegen besonders 
erschwerender Umstände können die beiden Strafen nebeneinander verhängt werden. 
 
 

Geschäftszeichen: 
BHKIForst-2020-103204/1-Me  

 
Bearbeiter/-in: Melanie Medl  

Tel: (+43 7582) 685-65522 
Fax: (+43 7582) 685-265 399 
E-Mail: bh-ki.post@ooe.gv.at  

 
 
 
 

Kirchdorf an der Krems, 06.04.2020 
 

 

Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf 
4560 Kirchdorf an der Krems  •  Garnisonstraße 3 
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Kirchdorf an der Krems, 06.04.2020 
 

 

Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf 
4560 Kirchdorf an der Krems  •  Garnisonstraße 3 



WKO LIEFERSERVICEREGIONAL

www.lieferserviceregional.at bewährt sich voll

Auf volle Akzeptanz stößt die Soforthilfe der WKOÖ-Bezirksstellen. Die Plattform 
www.lieferserviceregional.at hilft Betrieben gegen Umsatzeinbußen und unterstützt die 
Versorgungssicherheit für die Bevölkerung in allen oö. Bezirken.

Die neue, von den WKOÖ-Bezirksstellen spontan erstellte Plattform gibt als Service für die 
Bevölkerung und als Reaktion auf die derzeitige Lage Auskunft darüber, welche Unternehmen in 
den oberösterreichischen Regionen notwendige Produkte zu den Kunden nach Hause bringen 
können. 

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ermuntert die Betriebe, sich zu melden: „Die Liste der 
liefernden Unternehmen wurde und wird laufend erweitert. Wir freuen uns über jedes 
Unternehmen, das sich meldet und auf dieser Plattform seine Leistungen anbietet.“ 
Aufgeteilt auf die 18 Bezirke sind mittlerweile mehr als 2100 Unternehmen auf dieser Plattform 
mit ihrem Lieferserviceangebot vertreten. Und sie wird von der Bevölkerung auch besonders 
intensiv genutzt, so werden laut Auskünften der WKOÖ-Bezirksstellenleiter Tagesfrequenzen von 
bis zu 30.000 Zugriffen auf die Links registriert. 

Alle Betriebe, die ein derartiges Service anbieten, können sich an die jeweiligen WKO-
Bezirksstellen wenden, um in die Liste aufgenommen zu werden. 

„In diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtig, einander zu unterstützen. Die 
Wirtschaftstreibenden in den Regionen helfen gerne dabei mit. Die Online-Infosammlung ist 
nicht nur ein wertvolles Service für die Bevölkerung, sondern auch eine wichtige 
Absatzmöglichkeit für Unternehmen“, sieht Präsidentin Hummer für beide Seiten eine Win-win-
Situation.

Die Plattformen sind unter folgenden Links aufrufbar:
Braunau: https://www.lieferserviceregional.at/braunau/
Eferding: https://www.lieferserviceregional.at/eferding/
Freistadt: https://www.lieferserviceregional.at/freistadt/
Gmunden: https://www.lieferserviceregional.at/gmunden/
Grieskirchen: https://www.lieferserviceregional.at/grieskirchen/
Kirchdorf: https://www.lieferserviceregional.at/kirchdorf/
Linz: https://www.lieferserviceregional.at/linz/
Linz-Land: https://www.lieferserviceregional.at/linz-land/
Perg: https://www.lieferserviceregional.at/perg/



FREIWILLIGES SOZIALS- ODER FREIWILLIGES UMWELT-JAHR

ERFAHRUNGEN, DIE DEIN 
LEBEN REICHER MACHEN:
ZIVILDIENST, 
FREIWILLIGES SOZIALES- 
ODER FREIWILLIGES 
UMWELT-JAHR 

www.schoen-menschen.at 

… bei „Schön für besondere Menschen“ – 
das sind abwechslungsreiche, spannende 
Monate! Dein Schön-Shirt ist nur ein  
kleiner Teil vom Ganzen...

ENTDECKE 

DEINE  

FÄHIGKEITEN

DEIN SHIRT MIT VIELEN 
MÖGLICHKEITEN...



OÖ LANDESJAGDVERBAND

Frühlingsgefühle in Wald und Flur

Mutter Natur hat den Frühlingswecker gestellt, in der Flora und Fauna ist es an der Zeit, aufzustehen. Lange 
und erholsam war der Winterschlaf, die Winterruhe und die Zeit der Entbehrungen, doch jetzt ist eine Auf-
bruchsstimmung bei Mensch und Tier spürbar. Die heimischen Wälder, Felder und Wiesen sind der Boden für 
neues Leben. Es sind Kraftorte, die wir Menschen insbesondere im Frühling aufsuchen. Orte, die uns frische 
Energie vermitteln. Denn im Frühling bekennt die Natur wieder Farbe: Am Waldrand duftet das Grün und 
Buschwindröschen, Schlüsselblume und Veilchen sorgen für einen optischen Paukenschlag.

Schutz für den Nachwuchs
Doch wie so oft gilt es auch den Kraftplatz Natur zu teilen. „Der Wald und andere Lebensräume sind vor allem 
auch Lebensraum für unzählige Tiere. Von Ende April bis Mitte Juni erreicht die Brutzeit für Wildtiere ihren 
Höhepunkt“, so Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner. Stockenten, Wildschweine, Füchse und Feldha-
sen sorgen jetzt schon dafür, dass der Naturkindergarten gut gefüllt ist. Wer also dieser Tage einen Schritt in 
die Natur setzt, sollte stets eines im Gepäck haben: Respekt. So sollten insbesondere im Frühling zum Schutz 
der jungen Wildtiere Hundehalter ihre Vierbeiner an die Leine nehmen. Gerüche, Geräusche und Bewegungen 
von jungem Wild wecken mitunter Jagdinstinkte, gegen die Hundebesitzer machtlos sind. Aufgeschreckte und 
gehetzte Wildtiere laufen auf Straßen und können Unfälle verursachen. Ein trächtiges Reh sogar im Schock-
zustand die Kitze verlieren. Da muss der Hund das Tier gar nicht erwischen.

Keine menschlichen Eingriffe
„Oft ist der Mensch selbst nicht unbeteiligt. So kann falsch verstandene Tierliebe lebensbedrohliche Folgen 
haben. Vermeintlich zurückgelassene Jungtiere sollen nicht aufgenommen werden“, appelliert Wildbiologe 
Christopher Böck, Geschäftsführer des Oberösterreichischen Landesjagdverbandes. So kommt zum Beispiel 
die Häsin nur einmal am Tag zu ihren Jungen, um sie zu säugen. Auch Gelege, also Vogeleier, sollen auf kei-
nen Fall berührt werden. Das Muttertier beobachtet aus sicherer Entfernung genau die Störenfriede und traut 
sich nicht zum Nest, solange die Eindringlinge in der Nähe sind und so kühlen die Eier aus…

Lassen wir also den Wildtieren ihre Ruhezonen, bleiben wir auf den Wegen und erfreuen wir uns über den 
herrlichen Anblick und die wunderbare Natur in unserer Gemeinde – die Tiere, aber auch die Jägerinnen und 
Jäger danken es Ihnen! „Die Lebensräume in Wald und Flur können nur funktionieren, wenn sich alle Nutzer 
des grünen Stellenwerts bewusst sind. Im Mittelpunkt der Arbeit der oberösterreichischen Jägerinnen und Jä-
ger steht der Naturschutz. Und damit auch der Schutz der Wildtiere. Die Natur sagt Weidmannsdank“ erklärt 
Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner abschließend. 

Auf der Website www.fragen-zur-jagd.at eröffnet der OÖ Landesjagdverband interessante Einblicke in die 
Welt der Jägerinnen und Jäger sowie unserer heimischen Wälder und Wildtiere. Schauen Sie doch einmal 

Jungtiere, wie hier ganz junge Feldhasen, und Gelege (Nester mit Eiern) auf 
keinen Fall berühren. Es handelt sich meist um keine Findelkinder und die 
tierischen Eltern sind nicht weit von ihren Schützlingen entfernt. Foto: K. 
Kücher  

Text: OÖ. Landjagdverbandes - Ihre Oö. Jägerinnen und Jäger
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am Montag, 4. Mai 2020

CAFE ANNEMARIE

Liebe Stoderer und Gäste 
vom Stodertal!
 
Nach über 32 Jahren Cafe Anne-
marie und 22 Jahren Pizzeria Ma-
mamia in Hinterstoder ist der Punkt 
erreicht, wo wir uns bei all unseren 
Gästen, Freunden, Wirtekollegen, 
Geschäftspartnern, beim Touris-
musverband und bei der Gemein-
de Vorderstoder herzlich bedanken 
möchten.

Wir werden das Hotel Garni Lisa 
und den Siglu weiter betreiben, 
das Cafe und die Pizzeria werden 
unser langjähriger Mitarbeiter 
Pavel Svatos und Klaus Höller mit 
01. Mai 2020 übernehmen.

Wir freuen uns sehr, dass wir 
mit Pavel und Klaus großarti-
ge, motivierte und innovative 
Nachfolger gefunden haben und 
wünschen ihnen viel Erfolg.

Durch die COVID-19 Viren haben 
wir unerwartet unsere Betriebe 
vorzeitig schließen müssen.

Unsere Gutscheine behalten ihre 
Gültigkeit und werden innerhalb 
eines Jahres nach Ausstellungs-
datum gerne eingelöst.

Wir freuen uns schon auf der an-
deren Seite der Theke mit Euch zu 
plaudern. 

Neue Adresse ab 1. Mai 2020: 4573 Hinterstoder 22 Annemarie und Lois 
samt Familie Mühlbacher


